
SATZUNG DES GARTENBAUVEREINS RIEDEN-SOYEN

§ 1 Name mid Sltz des Vereins
Der Gartenbauverein Rieden-Soyen erstreckt seine Tatigkek auf das Gebiet der Gemeinde Soyen.
Der Sitz des Vereins ist in Soyen.
Der Verem 1st nicht in das Vereinsregister eingetragen.

§2 Zweck des Vereins
f1) Der Vereth 1st seibstios tatig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafflithe Zwecke. Der Verein bezweckt 1w

Rahmen des Obst- mid Gaitenbaues, die Forderung der Landespflege und des Umweltschutzes zur Erhaltung einer
schönen Kulturlandsthaft und der menschlichen Gesundheit. Der Vereth fordert msbesondere die Ortsverschonemng mid
dient damit der Verschonerung der Heimat, der Heimatpflege und somit der gesamten Laiideskultur.

(2) Der Verein verfolgt ausschlieElich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,SteuerbegUnstigte
Zwecke” tier Abgabenordnung.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins ftemd sind, oder durch unverh1misma1ig hohe
Vergutungen begunstigt werden. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemaLen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keme Zuwendungen aus Mittein des Vereins.

f4) Die Forderung des Erwerbsobstbaues und Erwerbsgartenbaues 1st nitht Aufgabe des Vereins.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es:
1. einer vom Beitretenden unterzeichneten unbedingten Erklarung des Beitritts,
2. emes Aufnabmebescfflusses des Vorstandes. Lehnt tier Vorstand die Aufnabrne ab, so kann der Abgewiesene Berufung an

die Vereinsleitung ergreifen, weiche endgultig entscheidet.
Personen, weiche sich urn den Verein mid seine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben, können auf Antrag der
Vereinsleimng von tier Mitgliederversammlung zu Ehrenrnitgliedem ernannt werden.

§4 Ausscheiden aus dem Verein
Die Mitgliedschaft endet
1. durch Ableben,
2. durch Austhtt; der Austhtt muss schriftlich erMart werden mid 1st nur zum Sdiluss des Gesthäftsjahres miter Einhaltung

ether vierteljahrigen Kündigungsfrist moglith, der Jahresbeitrag für das laufende Jahr 1st daher you zu entrithten; der
Austretende verliert jeden Anspruch gegen den Verein mid seth Vennogen,

3. durch Ausscffluss.

§5 Aussehiuss
Eth Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgescifiossen werden
1. wegen einer irnehrenhaften Handlung,
2. wegen Rückständen von Beitragen, welthe trotz zweifacher Mahnung nicht enthchtet wurden.
Die Aussch1ieung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes zum Schuss des Geschäftsjahres. Vor der Beschlussfassung 1st
dem auszuschlie1enden Mitglied Gelegenheit zur AuEerung zu geben. Der AusschlieEungsbesthluss hat die Tatsachen, auf
denen die Ausschlie&ing bemht, sowie den gesetzlichen oder satzungsmaigen AusschlieEungsgrund anzugeben. Der
Bescifiuss 1st dem ausgeschlossenen Mitglied vom Vorstand unverzughth mittels eingeschriebenen Bnefes mitzuteilen. Vom
Zeitpunkt tier Absendung desselben kann das Mitglied mcht mehr an tier Mitgliederversammlung teilnehmen, es sei denn, dass
der Ausgeschlossene Berufung gegen den Ausschluss eingelegt hat.
Das ausgeschlossene Mitglied kann den Vorstandsbeschluss innerhaib von vier Wochen seit Zustellung des Briefes durch
Berufung an die Verethsleimng anfechten, weiche, vorbehaiffich des ordentlichen Rechtsweges, endgfflüg entscheidet.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlel Anspruch an das Vereinsvermögen. Sie sind aber ver
pffichtet, thre Verbthduichkeften dem Verein gegenUber voll zu erfullen.

§ 6 Rechte der Mitglieder
Die Mitglieder haben das Recht
1. die Vertretung threr Interessen im Rahmen des Zweckes ihres Vereths zu fordem,
2. an den Versammiungen mid Veranstaltungen des Vereths teflzunehmen,
3. beim Vereth Antrage zu stellen.

§ 7 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder haben die Verpffichtung
1. die Bestrebungen des Vereths krafflgst zu fordem,
2. die Satzung des Vereins zu befolgen,
3. die Besdilusse der Mitgliederversarnmlung zu befolgen,



4. die festgesetzten Jahresbekrage zu entrithten.

§ 8 Organe des Vereins
(1) Die dem Verein obliegenden Aufgaben werden besorgt durch

1. die Mitgliederversammlung,
2. die Vereinsleitung,
3. den Vorstand.

(2) Der Vereln 1st Mitglied des Bayerischen Landesverbandes für Gartenban und Landespilege, gleiclizeifig audi des örtlich
zustandigen Bezirks- und Kreisverbandes.

§ 9 Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mftgliederversammlung findet alljährlich moglithst in der Zeit von Dezember bis März statt.
Zur Einberufung einer augerordentlichen Mitgliederversammlung 1st der Vorstand jederzeit berechtigt; er 1st hierzu ver
pflichtet, wenn thre Einberufung von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder unter Angabe des Zweckes schrifflich
beantragt wird.

§10 Finberufung der Mitgliederversammlung
Die Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Vorstarid hat durch schriftliche Einladung zu erfolgen oder hat durth
Anschlag an den öffenthchen Anschlagtafeln und durch Bekanntmachung in der örtlichen Tageszekung zu erfolgen. Die
Einbemfung muss mindestens acht Tage vorher, unter Bekanntgabe der Beranmgsgegenstande, erfolgen. Uber Gegenstande,
weiche niclit auf der Tagesordnung stehen, kann die Mitgliederversammlung kemen endgtilügen Beschluss fassen.

§ 11 Durchfiihrung der Mitgliederversammlung
Die Mftgliederversammlung 1st olme RUcksicht auf die Zaffi der vertretenen Mitglieder beschlussfahig. Sie fasst thre Be
scfflusse, soweit nicht eine qualifizierte Mehrheit in der Satzung festgelegt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder. Bescfflüsse über Abandemng der Satzung bedurfen emer Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder.
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung bestimmt the Versaminlung. Das Stimmrecht muss durth das
Mitglied persönlith ausgeubt werden.
Den Vorsftz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vereinsvorsitzende. 1st dieser am Gegenstand der Beratung beteiligt, so
übemimmt den Vorsitz der 2. Vereinsvorsitzende. 1st auch dieser verhindert oder am Gegenstand der Beratung betei]igt, so
wafflt die Mitgliederversammlung für diesen Punkt der Tagesordnung elnen Vorsitzenden aus threr Mine.
Uber die Mitgliedewersamrnhmg und thre Beschlusse 1st vom Schrifffuhrer, bei dessen Verhindenmg von emem vom Vor
sitzenden zu bestimmenden Mitg]ied der Vereinsleitung, erne Niederschrift zu fertigen und vom Vorsitzenden und Schrift
führer zu unterzeichnen.

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung
1. Genehmigung des afljahrlich zu erstattenden Tatigkeits- und Kassenbeñchts, Enflastung des Vorstandes und des

Vereinskassiers,
2. Genebmigung des Haushaltsvoranscfflages und des Arbeitspknes,
3. Festsetzung der Holie des Verethsbeitrages,
4. Festsetzung und Abaridemng der Satzung,
5. Wahi der Vereinsleitung (13),
6. Emennung von Ehrenmitgliedem,
7. Beschlussfassung uber the von Mitglieder gesteilten Anträge,
8. Verbestheidung von Beschwerden gegen die Vereinsleitung,
9. BescMussfassung uber Auflosung des Vereins.

§ 13 Die Vereinsleitung
Die Vereinsleitung besteht aus dem 1. Vereinsvorsitzenden, dem 2. Vereinsvorsitzenden, dem Schrifffuhrer und dem Kassier
sowie zwei his funf Vereinsmitgliedem, weiche auf the Dauer von vier Jahren von der Mitgliederversammlung gewaffit wer
den. Wiederwahi 1st zulassig. Die Amter des Schriftführers ui-id des Kassiers können auch von einer Person gefuhrt werden.
Die Mitgliederversammlung kann jederzeit the Bestellung der Vereinsleining oder einzelner Mitglieder widerrufen, ebenso die
Aufgabenverteilung innerhaib der Vereinsleinmg.
Die Bestellung 1st zu widermfen, wenn em Mitglied der Vereinsleitung sich eine grobe Pflichtverletzung hat zuschulden
kommen lassen oder sich zur ordnungsgemaEen Fuhmng der Gesthafte als ungeeignet erwiesen hat.

§ 14 Beschiussfassung in der Vereinsleitung
Die Vereinsleimng 1st beschlussfahig, wenu mehr als the Halite threr Mitglieder anwesend 1st. Sie fasst thre Beschliisse mit
Sfimmenmehrheit der Anwesenden. Sdmmengleichheit gilt als Ablehnung.

2



W “ ‘
‘

1 • .. . ...,e

§ 15 Aufgaben der Vereinsleitung
Die Vereinslekung ist zustandig zur Fuhmng aller Vereinsgeschafte, soweit diese nicht ausdrucklich der
Mitgliederversarnmlung oder dem Vorstand zugewiesen ist. Insbesondere obliegt ihr
1. Aufstellung des TaUgkeitsberichts,
2. VorprUfung des Kassenbeflchtes,
3. Aufstellung des Haushaks- und Arbeitsplanes für das kommende Jahr,
4. Vorschlag über die Hohe des Vereinsbeitrages,
5. Vorbehandlung aller der Mitgliederversammlung vorzulegenden Fragen und Antrage.

§ 16 Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorskzenden. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitglieder
versammiung in geheimer, schrifflicher Abstimmung aus threr Mitte auf vier Jahre gewahh ( 13). Die Bestellung der
Vorstandsmitglieder kann jederzek durch die Mitgliedeiwersammlung widerrufen werden.
Die Vorstandsmitglieder verwalten ihr Amt grundsatzlich unentgefflich. In besonderen Fallen kann ihnen im Verhaknis ihrer
Muhewaltung eine von der Verethsleitung zu bestimmende Vergumng und der Ersatz barer Auslagen gewahrt werden.
Der 1. Vereinsvorskzende und der 2. Vereinsvorsitzende vertreten, jeweils allein, den Verein geflchtlich und auEergerichtlich.
Sie haben the Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Im Innenverhältffis gilt, dass der 2. Vereinsvorsitzende em Vertretungs
recht erst wahmimmt, wenn der 1. Vereinsvorsitzende verhindert ist. Der 1. Vereinsvorsitzende beruft the Mitgliedewer
sammiung em und bestimmt den Tagungsort sowie das Tagungslokal.

§ 17 Aufgaben des Vorstandes
Vereinsintem gilt, dass der 1. Vereinsvorsitzende und der 2. Vereinsvorsitzende den Verein in Angelegenheken mit einem
Geldwert bis zu € 100 vertreten, daruber hthaus nur mit Zustimmung der Vereinsleitung. Sie erteilen Zahlungsanweisungen.
Der 1. Verethsvorsitzende kitet the Mitgliedewersammlung, er beruft und leitet the Sitnmgen der Vereinsleimng em. Er führt
the laufenden Geschäfte nach der Satzung und nath den Beschlussen der Mitgliedsversammlung, der Vereinsleimng, sowie
nach den BeschiUssen der Kreis-, Bezirks- und Landesverbande. Er gibt dem Schdftfuhrer Anweisung über den alljahrlich zu
erstellenden Tätigkeitsbericht.

§ 18 Bethebsmittel
Die zur Erfullung der Vereinszwecke notigen Mktel werden beschafft durch
1. Mitgliederbeiträge,
2. Einnahmen aus Untemehmungen und Veranstaltungen des Vereths,
3. Silftungen und sonstige Zuwendungen an den Verein.

§ 19 Jahresmitgliedsbekrag
Der Jahresbekrag setzt sich zusammen aus dem von der Mkgliedewersammlung festgesetzten Vereinsbeitrag und den
Beiträgen für the ubergeordneten Verbände.

§ 20 Geschaftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalendeijahr.

§ 21 Aufgaben des Kassiers
Der Kassier führt die Kassengeschafte des Vereins. Er darf keine Zahiung leisten ohne Anweisung des Vereinsvorsitzenden. Er
hat insbesondere
1. samdiche Einnahmen und Ausgaben des Vereins nach den Anweisungen des Vereinsvorsitzenden zu tadgen, alle

Einnahmen und Ausgaben in em Tagebuch einzutragen und die Belege, weiche mit der Ziffer des Tagebucheintrages zu
versehen sind, zu sammeln,

2. the Jahresrechnung nach dem Jahresabscffluss so zeitig zu ferugen, dass sie der ordenilichen Mitghederversamnilung
vorgelegt werden kann,

3. em Verzeidmis uber das Vermogen des Vereins anzulegen und es stets auf dem laufenden zu halten,
4. die Mkgliederbekräge rechtzeitig einzuziehen,
S. the falligen Verbaiidsbeiträge rechtzekig nach den bestehenden Anweisungen abzuliefem.

§ 22 Aufgaben des Schrifffuhrers
Der Schriftführer erlethgt alle schrifflichen Vereinsarbeiten nach den Weisungen des Vereinsvorsitzenden. Uber aBe
Versammlungen des Vereins und alle Sitzungen der Vereinsleitung und des Vorstandes hat er eine ausfuhrliche Niederschrift
zu erstellen und diese chronologisch aufzubewahren.
Mle Niederschñften sind vom Vereinsvorsitzendem und vom Schdftführer zu unterzeichnen.
Der Schriftführer fertigt sofort nach Jahresschluss im Ethvemehmen mit dem Vereins-Vorsitzenden den Tatigkeitsbericht so
zeffig, dass er der ordenifichen Mitgliederversammlung vorgelegt werden kann.
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§ 23 Satzungsänderung — Auflösung des Vereins
(1) Antrage auf Satzungsändenmg oder Aullosung des Vereins, weiche niclit von der Vereinsleitung ausgehen, bedUrfen der
Unterstutzung von mindestens ethem Funftel der Vereinsmitglieder und müssen mindestens vier Wochen vor der be
schlieienden Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.
(2) Zur Satzungsanderung und Auflosung des Vereths 1st elne Drei-Viertel-Mehrheit der Mitglieder erforderlich.
(3) Eel Auflosung oder Authebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fallt das Vermogen des Vereins an
die Gemethde Soyen, die es uiimittelbar und ausschlieElich für gemeinnutzige Zwecke im Bereich Umweltschutz, Landschafts
pflege, Ortsverschonerung oder zur Forderung der Nawrerfahrung von Kindern (Spielplatz, Schulgarten o.ä.) im Gemeinde
bereich Soyen zu verwenden hat.

§ 24 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung (bemhend auf der Satzung vom 3.5.1985, geandert in den Paragraphen 2(1), 2(2), 9, 13, 17, 22 und 23 (3)) thtt
mit den Tag der rechtsgultigen Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung (oder, falls tier Verein in das
Vereinsregister eingetragen wird, mit dem Tag tier Eintragung in das Vereinsregister) in Kraft.

Soyen, den 15.5.2022

L* /7
(1. Vorsitzender) (2. Vorsitzende)

/ /UorjLi’Li €5itt
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